
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Hebammengesetzes 
§ 2. (1). … § 2. (1) … 
(2) Bei der Ausübung des Hebammenberufes sind eigenverantwortlich 

insbesondere folgende Tätigkeiten durchzuführen: 
(2) Bei der Ausübung des Hebammenberufes sind eigenverantwortlich 

insbesondere folgende Tätigkeiten durchzuführen: 
 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

  6a. Versorgung des Scheidendammschnittes bzw. -risses; 
 7. bis 12. …  7. bis 12. … 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 
(2) Hebammen ist die intramuskuläre und subkutane Anwendung von 

Wehenmitteln oder wehenhemmenden Mitteln bei Gefahr im Verzug ohne ärztliche 
Anordnung erlaubt, wenn 
 1. ärztliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar ist oder 
 2. die rechtzeitige Einweisung in eine Krankenanstalt nicht möglich ist. 

(2) Hebammen ist die Anwendung von Wehenmitteln oder 
wehenhemmenden Mitteln bei Gefahr im Verzug ohne ärztliche Anordnung 
erlaubt, wenn 
 1. ärztliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar ist oder 
 2. die rechtzeitige Einweisung in eine Krankenanstalt nicht möglich ist. 

§ 8. (1) … § 8. (1) … 
(2) Bei der Erstattung der Anzeige gemäß Abs. 1 haben sich die Hebammen 

der dafür amtlich aufgelegten Drucksorten zu bedienen. Die Anzeige hat alle 
Angaben zu enthalten, die gemäß Personenstandsgesetz, BGBl. Nr. 60/1983, in der 
jeweils geltenden Fassung, für die Eintragung in das Geburtenbuch oder 
Sterbebuch benötigt werden. 

(2) Die Anzeige hat gemäß dem Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013, 
BGBl. I Nr. xx, zu erfolgen. Neben den von der Personenstandsbehörde 
benötigten Daten sind folgende medizinischen und sozialmedizinischen Daten, 
die ausschließlich der statistischen Verarbeitung durch die Bundesanstalt 
Statistik Österreich dienen, zu erheben: 

  1. Gewicht, Körperlänge und, bei Lebendgeburt, APGAR-Werte des 
Kindes sowie, sofern möglich, Nabelschnur ph (arteriell), 

  2. Schwangerschaftsdauer in vollendeten Wochen und Tagen, 

  3. Körpergröße der Mutter sowie Körpergewicht der Mutter zu Beginn 
der Schwangerschaft und letztes vor der Geburt gemessenes, 

  4. Rauchen im letzten Trimester der Schwangerschaft, 

  5. Gesamtgeburtenfolge, Lebendgeburtenfolge, 

  6. Datum der vorangegangenen Geburt, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  8. Geburtsbeendigung (spontan, Kaiserschnitt primär oder sekundär, 

Saugglocke, Zangengeburt, Manualhilfe), 
  9. Lage des Kindes bei der Geburt (regelrechte Schädellage, regelwidrige 

Schädellage, Beckenendlage, Querlage, unbekannt/nicht bestimmbar), 
  10. Ort der Geburt (Krankenanstalt – ambulant/stationär, Hausgeburt, 

Hebammenpraxis, am Transport, sonstiges).. 
(3) … (3) … 
§ 9. (1) Freipraktizierende Hebammen haben bei Ausübung ihres Berufes ihre 

wesentlichen Feststellungen und Maßnahmen vor, während und nach der Geburt 
fortlaufend umfassend zu dokumentieren. Der zur Betreuung oder Beratung 
übernommenen Frau oder der zu ihrer gesetzlichen Vertretung befugten Person 
sind darüber alle Auskünfte zu erteilen. Die Dokumentation, die auch durch 
elektronische Datenverarbeitung erfolgen kann, hat insbesondere 

§ 9. (1) Hebammen haben bei Ausübung ihres Berufes ihre wesentlichen 
Feststellungen und Maßnahmen vor, während und nach der Geburt fortlaufend 
umfassend zu dokumentieren. Der zur Betreuung oder Beratung 
übernommenen Frau oder der zu ihrer gesetzlichen Vertretung befugten Person 
sind darüber alle Auskünfte zu erteilen. Die Dokumentation, die auch durch 
elektronische Datenverarbeitung erfolgen kann, hat insbesondere 

(2) … (2) … 
 Aufklärungspflicht 
 § 9a. (1) Hebammen haben die zur Betreuung und Beratung 

übernommenen Frauen oder die zu ihrer gesetzliche Vertretung befugten 
Personen insbesondere über 

  1. den Ablauf und das Ausmaß der Hebammenbetreuung, 

  2. notwendige Untersuchungen während Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett zur Erkennung von Regelwidrigkeiten, 

  3. die Anzeichen von Regelwidrigkeiten bei der Mutter oder beim Kind 
und. 

  4. die Kosten der Betreuung 

 aufzuklären. 
 (2) Im Rahmen der Aufklärung über die Kosten der Betreuung ist 

insbesondere auch darüber zu informieren, welche Betreuungskosten von dem 
entsprechenden inländischen Träger der Sozialversicherung bzw. der 
Krankenfürsorge voraussichtlich übernommen werden und welche von der 
Frau zu tragen sind. (2) Im Rahmen der Aufklärung über die Kosten der 
Betreuung ist insbesondere auch darüber zu informieren, welche 
Betreuungskosten von dem entsprechenden inländischen Träger der 
Sozialversicherung bzw. der Krankenfürsorge voraussichtlich übernommen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
werden und welche von der Frau zu tragen sind. 

§ 11. (1) bis (3) … § 11. (1) bis (3) … 
(4) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat (4) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
 3. eine Abschrift der Entscheidung über die Akkreditierung, die Änderung, 

die Verlängerung oder den Widerruf der Akkreditierung eines 
Fachhochschul-Bachelorstudienganges für die Ausbildung zur Hebamme 
der Bundesministerin / dem Bundesminister für Gesundheit zu übermitteln 
und 

 3. eine Abschrift der Entscheidung über die Akkreditierung, die 
Verlängerung oder den Widerruf der Akkreditierung eines 
Fachhochschul-Bachelorstudienganges für die Ausbildung zur 
Hebamme der Bundesministerin / dem Bundesminister für Gesundheit 
zu übermitteln und 

§ 12. (1) … § 12. (1) … 
(2) Personen, die nicht Staatsangehörige eines EWR-Vertragsstaats oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft sind (Drittstaatsangehörige) und 
(2) Personen, die nicht Staatsangehörige eines EWR-Vertragsstaats oder 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind (Drittstaatsangehörige) und 
 1. …  1. … 
 2. als Angehörige von gemeinschaftsrechtlich aufenthaltsberechtigten 

Staatsangehörigen eines EWR-Vertragsstaats oder der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft oder Österreicherinnen/Österreichern zum Aufenthalt 
berechtigt sind und über eine Aufenthaltskarte gemäß § 54 NAG oder eine 
Daueraufenthaltskarte gemäß § 54a NAG verfügen oder 

 2. als Angehörige von unionsrechtlich aufenthaltsberechtigten 
Staatsangehörigen eines EWR-Vertragsstaats oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft oder 
Österreicherinnen/Österreichern zum Aufenthalt berechtigt sind und 
über eine Aufenthaltskarte gemäß § 54 NAG oder eine 
Daueraufenthaltskarte gemäß § 54a NAG verfügen oder 

 3. …  3. … 
  4. über einen Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ gemäß § 42 NAG 

verfügen. 
(3) bis (7) … (3) bis (7) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

4. Abschnitt 
Ausbildung 

§ 23. (1) Die Ausbildung zur Hebamme dauert drei Jahre. Für diplomiertes 
Krankenpflegepersonal dauert die Ausbildung zwei Jahre. 

(2) Die Ausbildung erfolgt an dafür eingerichteten Hebammenakademien. 

 

Ausbildungsinhalt 
§ 24. (1) Die Ausbildung hat alle Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, 

die für eine den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen der 
Hebammenkunde entsprechende Ausübung des Hebammenberufes erforderlich 
sind. 

(2) Die Ausbildung umfaßt theoretischen Unterricht insbesondere auf 
nachstehend angeführten Gebieten: 
 1. Grundbegriffe der medizinischen Biologie; 
 2. Anatomie und Physiologie; 
 3. Embryologie und Entwicklung des Fötus; 
 4. Grundbegriffe der Pathologie; 
 5. Grundbegriffe der Hygiene einschließlich Bakteriologie, Virologie und 

Parasitologie; 
 6. Grundbegriffe der Biophysik, Biochemie und Radiologie; 
 7. Grundzüge des Sanitäts-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts; 
 8. Aufbau des Gesundheitswesens und Grundzüge der Sozialarbeit; 
 9. Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge einschließlich 

Früherkennung von Krankheiten; 
 10. Grundbegriffe der Soziologie, Sozialmedizin einschließlich 

Kommunikationstraining und Konfliktbewältigung; 
 11. Psychologie und Pädagogik; 
 12. Hebammenkunde einschließlich kulturelle Vergleiche, Ethik, Nottaufe; 
 13. Pharmakologie einschließlich Analgesie und Anästhesie; 
 14. Sexualerziehung und Familienplanung; 
 15. Erste Hilfe; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 16. Fach-Englisch; 
 17. Dokumentation und EDV; 
 18. Krankenhausorganisation; 
 19. Ernährungslehre und Diätetik unter besonderer Berücksichtigung der 

Ernährung der Frau, des Neugeborenen und des Säuglings; 
 20. Instrumenten- und Gerätelehre; 
 21. Vorbereitung auf die Geburt einschließlich Kenntnisse von 

Geburtshilfeinstrumenten und ihrer Verwendung; 
 22. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett; 
 23. Pflege der Frau, des Neugeborenen und des Säuglings; 
 24. Schwangerenberatung, Vorbereitung auf die Geburt und die Elternschaft; 
 25. Gynäkologie und Geburtshilfe unter besonderer Berücksichtigung der 

Pathologie; 
 26. Kinderheilkunde unter besonderer Berücksichtigung des Neugeborenen. 

(3) Die Ausbildung umfaßt praktischen Unterricht insbesondere auf 
nachstehend angeführten Gebieten: 
 1. Beratung und Untersuchung von Schwangeren; 
 2. Überwachung und Pflege von Gebärenden; 
 3. Selbständige Durchführung von und Teilnahme an Geburten; 
 4. Mithilfe an Steißgeburten; 
 5. Durchführung des Dammschnitts und Einführung in das Vernähen der 

Wunde; 
 6. Überwachung und Pflege von gefährdeten Schwangeren, Gebärenden und 

Wöchnerinnen; 
 7. Untersuchung von Wöchnerinnen und gesunden Neugeborenen; 
 8. Überwachung und Pflege von Wöchnerinnen und Neugeborenen 

einschließlich von Frühgeborenen, Spätgeborenen sowie von Untergewicht 
aufweisenden und kranken Neugeborenen; 

 9. Pflege pathologischer Fälle auf dem Gebiet der Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Krankheiten von Neugeborenen und Säuglingen; 

 10. Einführung in die Pflege allgemeiner pathologischer Fälle in Medizin und 
Chirurgie. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Hebammenakademien 

§ 25. (1) Hebammenakademien dürfen nur in Verbindung mit 
Krankenanstalten errichtet werden, welche die zur praktischen Ausbildung 
erforderlichen Fachabteilungen besitzen und über eine zur Erreichung des 
Ausbildungszweckes notwendige Personal- und Sachausstattung verfügen. 

(2) Die Errichtung und Führung einer Hebammenakademie bedarf der 
Bewilligung des Landeshauptmannes. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn 
nachgewiesen wird, daß 
 1. die für die Abhaltung des theoretischen und praktischen Unterrichts 

erforderlichen Räumlichkeiten und Lehrmittel sowie Sozialräume zur 
Verfügung stehen, 

 2. das für die theoretische und praktische Ausbildung erforderliche 
Lehrpersonal, welches hiezu fachlich und pädagogisch geeignet ist und 
über die notwendige Berufserfahrung verfügt, vorhanden ist, 

 3. das Erfordernis gemäß Abs. 1 erfüllt ist und 
 4. die Absolventinnen/Absolventen die erforderlichen Kenntnisse und 

Fertigkeiten gemäß § 24 erlangen können. 
(3) Der Landeshauptmann hat regelmäßig das Vorliegen der Voraussetzungen 

gemäß Abs. 2 zu überprüfen. Wenn diese nicht oder nicht mehr vorliegen, ist die 
Bewilligung zurückzunehmen. 

(4) Gegen Bescheide des Landeshauptmannes gemäß Abs. 2 und 3 ist ein 
Rechtsmittel nicht zulässig. 

Akademieleitung 
§ 26. (1) Die fachspezifische und organisatorische Leitung einschließlich der 

Dienstaufsicht obliegt einer/einem hiefür fachlich und pädagogisch geeigneten 
Direktorin/Direktor, die/der zur Ausübung des Hebammenberufes berechtigt ist und 
über die notwendige Berufserfahrung verfügt. 

(2) Die medizinisch-wissenschaftliche Leitung der Akademie obliegt einer 
Fachärztin/einem Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 

(3) Für die Direktorin/den Direktor und für die medizinisch-wissenschaftliche 
Leiterin/den medizinisch-wissenschaftlichen Leiter ist eine Stellvertretung 
vorzusehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Akademieordnung 

§ 27. (1) Die Leitung der Akademie hat den im Rahmen der Ausbildung 
durchzuführenden Dienst- und Unterrichtsbetrieb durch eine Akademieordnung 
festzulegen und für deren Einhaltung zu sorgen. 

(2) Die Akademieordnung ist spätestens drei Monate vor Aufnahme des 
Akademiebetriebes dem Landeshauptmann zur Genehmigung vorzulegen. Wird die 
Genehmigung innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten nicht untersagt, gilt sie 
als erteilt. 

(3) Die Akademieordnung ist den Studierenden nachweislich zur Kenntnis zu 
bringen. 

 

Vertretung der Studierenden 
§ 28. (1) Zur Mitgestaltung und Mitbestimmung am Akademieleben ist die 

Vertretung der Studierenden berufen. 
(2) Die Mitbestimmungsrechte der Vertretung der Studierenden umfassen 

insbesondere das Recht auf Mitentscheidung bei der Aufnahme (§ 30) in und beim 
Ausschluß (§ 31) der Studierenden aus der Akademie. 

(3) Die Mitgestaltungsrechte gegenüber der Akademieleitung und dem 
Lehrpersonal umfassen insbesondere 
 1. das Recht auf Anhörung, 
 2. das Recht auf Information und Abgabe von Vorschlägen und 

Stellungnahmen über alle Angelegenheiten, die die Studierenden allgemein 
betreffen, 

 3. das Recht auf Mitsprache bei der Gestaltung des Unterrichtes im Rahmen 
des Lehrplanes, 

 4. das Recht auf Beteiligung an der Wahl der Unterrichtsmittel und 
 5. das Recht auf Teilnahme an Konferenzen des Lehrpersonals, 

ausgenommen Beratungen und Beschlußfassungen über Angelegenheiten 
der Leistungsbeurteilung der Studierenden. 

(4) Alle Studierenden der Hebammenakademie sind aktiv und passiv 
wahlberechtigt. 

(5) Jeder Ausbildungsjahrgang hat innerhalb der ersten fünf Wochen nach 
Jahrgangsbeginn aus der Mitte der Studierenden eine Jahrgangssprecherin/einen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Jahrgangssprecher sowie eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter zu wählen. Die 
Leitung der Wahl obliegt der Lehrhebamme. 

(6) Die Jahrgangssprecherinnen und -sprecher sowie deren Stellvertreterinnen 
und -vertreter haben aus ihrer Mitte eine Akademiesprecherin/einen 
Akademiesprecher sowie eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter zu wählen. Die 
Leitung der Wahl obliegt der Direktorin/dem Direktor. 

(7) Die Wahlen gemäß Abs. 5 und 6 haben in gleicher, unmittelbarer, 
geheimer und persönlicher Wahl zu erfolgen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Erhält niemand die erforderliche 
Mehrheit, so findet eine Stichwahl zwischen jenen beiden statt, die die meisten 
Stimmen im ersten Wahlgang auf sich vereinigt haben. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 

(8) Die Funktionen gemäß Abs. 6 und 7 enden durch Zeitablauf, Ausscheiden 
aus dem Jahrgang oder der Akademie, Rücktritt oder Abwahl. Die jeweilige 
Wahlleitung hat die Wahlberechtigten zur Abwahl und Neuwahl einzuberufen, 
wenn ein Drittel der Wahlberechtigten dies verlangt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufnahme in eine Hebammenakademie 

§ 29. (1) Personen, die sich um die Aufnahme in eine Hebammenakademie 
bewerben, haben nachzuweisen: 
 1. die Vollendung des 18. Lebensjahres, 
 2. die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche gesundheitliche 

Eignung, 
 3. die Unbescholtenheit, 
 4. die Reifeprüfung einer allgemeinbildenden höheren Schule, oder die Reife- 

und Diplomprüfung an einer berufsbildenden höheren Schule, einer 
Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik oder einer Bildungsanstalt für 
Sozialpädagogik oder die vor dem Wirksamwerden der diesbezüglichen 
Bestimmungen des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, an 
einer Mittelschule oder einer anderen mittleren Lehranstalt abgelegte 
Reifeprüfung oder die Berufsreifeprüfung, oder 

 5. einen in Österreich nostrifizierten, der Reifeprüfung gleichwertigen 
Abschluß im Ausland, oder 

 6. ein Diplom im Krankenpflegefachdienst gemäß dem Krankenpflegegesetz, 
oder 

 7. die Studienberechtigungsprüfung für das Studium der Medizin. 
(2) Im Rahmen eines Vermittlungs- oder Austauschprogrammes können 

Studierende einer anderen österreichischen oder ausländischen 
Ausbildungseinrichtung für Hebammen für die Dauer des Programmes in eine 
Hebammenakademie aufgenommen werden, sofern die erforderliche Sach- und 
Personalausstattung gegeben und die Erreichung des Ausbildungszieles 
gewährleistet ist. Über die Aufnahme entscheidet die Direktorin/der Direktor der 
Hebammenakademie. 

 

Aufnahmekommission 
§ 30. (1) Über die Aufnahme der angemeldeten Personen in die 

Hebammenakademie entscheidet eine Kommission. Diese setzt sich zusammen aus 
 1. der Direktorin/dem Direktor der Hebammenakademie oder deren/dessen 

Stellvertretung (Vorsitz), 
 2. der medizinisch-wissenschaftlichen Leiterin/dem medizinisch-

wissenschaftlichen Leiter der Hebammenakademie oder deren/dessen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Stellvertretung, 

 3. einer Vertreterin/einem Vertreter des Rechtsträgers der 
Hebammenakademie, 

 4. der Akademiesprecherin/dem Akademiesprecher der Studierenden an der 
Hebammenakademie oder deren/dessen Stellvertretung und 

 5. einer Vertreterin/einem Vertreter des Österreichischen 
Hebammengremiums. 

(2) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn alle Kommissionsmitglieder von 
der Direktorin/dem Direktor der Hebammenakademie ordnungsgemäß geladen 
wurden und neben der/dem Vorsitzenden mindestens drei weitere 
Kommissionsmitglieder oder deren Stellvertretung anwesend sind. Die 
Kommission entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 

(3) Die Kommission entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung. 
(4) Der Beschluß über die Auswahl der Aufnahmewerberinnen/-werber hat 

unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Hebammenberufes zu erfolgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausschluß von der Ausbildung 

§ 31. (1) Studierende können vom weiteren Besuch der Hebammenakademie 
ausgeschlossen werden, wenn sie sich aus folgenden Gründen während der 
Ausbildung zur Ausübung des Hebammenberufes als untauglich erweisen: 
 1. wegen einer rechtskräftigen Verurteilung solcher strafrechtlicher 

Verfehlungen, die eine verläßliche Berufsausübung nicht erwarten lassen, 
oder 

 2. wegen schwerwiegender Pflichtverletzungen im Rahmen der theoretischen 
oder praktischen Ausbildung oder wegen schwerwiegender Verstöße gegen 
die Akademieordnung, die eine verläßliche Berufsausübung nicht erwarten 
lassen. 

(2) Über den Ausschluß entscheidet die Aufnahmekommission gemäß § 30. 
(3) Vor Beschlußfassung über den Ausschluß ist 

 1. die leitende Sanitätsbeamtin/der leitende Sanitätsbeamte zu hören und 
 2. der/dem Betroffenen Gelegenheit zur Rechtfertigung vor der Kommission 

zu geben. 

 

Ausbildungsverordnung 
§ 32. Nähere Bestimmungen über den Lehrbetrieb, den Lehrplan, den 

Mindestumfang des theoretischen und praktischen Unterrichts, die fachlichen 
Voraussetzungen und Aufgaben der Akademieleitung sowie des erforderlichen 
Lehrpersonals sind vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz unter Bedachtnahme auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und Erfahrungen der Hebammenkunde sowie der Ausbildungs- und 
Berufsanforderungen durch Verordnung festzulegen. Hiebei sind insbesondere 
auch die Ausbildungsbedingungen festzulegen. Die Ausbildungszeit ist so zu 
begrenzen, daß sie die jeweils gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit nicht 
überschreitet. 

 

Anrechnungen 
§ 33. (1) Haben Studierende einer Hebammenakademie bereits erfolgreich 

Prüfungen im Rahmen der Ausbildung in den Krankenpflegefachdiensten oder in 
den gehobenen medizinisch-technischen Diensten oder im Rahmen eines 
Universitätsstudiums vor nicht mehr als fünf Jahren abgelegt, so sind die erwähnten 
Prüfungen auf die abzulegenden Prüfungen durch die Direktorin/den Direktor der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Hebammenakademie insoweit anzurechnen, als sie nach entsprechendem Inhalt und 
Umfang gleichwertig sind. Die Anrechnung befreit von der Ablegung der 
Prüfungen aus den jeweiligen Fächern und von der Verpflichtung zur Teilnahme 
am theoretischen und praktischen Unterricht der jeweiligen Fächer. 

(2) Eine Anrechnung von Prüfungen auf die Diplomprüfung ist nicht zulässig. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Prüfungen - Prüfungskommission 

§ 34. (1) Während der gesamten Ausbildungszeit hat sich das Lehrpersonal 
laufend vom Ausbildungserfolg der Studierenden zu überzeugen. Zur Beurteilung 
des Ausbildungserfolges im Rahmen der theoretischen Ausbildung sind durch das 
Lehrpersonal Prüfungen abzuhalten. Am Ende des jeweiligen Ausbildungsjahres ist 
darüber ein Zeugnis auszustellen. 

(2) Nach Abschluß der Gesamtausbildung ist eine kommissionelle 
Diplomprüfung von einer Prüfungskommission zur Feststellung darüber abzulegen, 
ob sich die/der Studierende die für die Ausübung des Hebammenberufes 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet hat und in der Lage ist, die 
berufliche Tätigkeit selbständig und fachgerecht auszuführen. 

(3) Die Prüfungskommission gemäß Abs. 2 setzt sich zusammen aus 
 1. der leitenden Sanitätsbeamtin/dem leitenden Sanitätsbeamten des Landes 

oder deren/dessen Stellvertretung (Vorsitz), 
 2. einer Vertreterin/einem Vertreter des Rechtsträgers der 

Hebammenakademie, 
 3. der Direktorin/dem Direktor der Hebammenakademie oder deren/dessen 

Stellvertretung, 
 4. der medizinisch-wissenschaftlichen Leiterin/dem medizinisch-

wissenschaftlichen Leiter der Hebammenakademie oder deren/dessen 
Stellvertretung, 

 5. dem Lehrpersonal der entsprechenden Diplomprüfungsfächer und 
 6. den Lehrhebammen des letzten Ausbildungsjahres. 

(4) Bei Verhinderung der Kommissionsmitglieder gemäß Abs. 3 Z 5 oder 6 
hat die Direktorin/der Direktor der Hebammenakademie für diese eine 
Stellvertretung zu bestimmen. 

(5) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn alle Kommissionsmitglieder von 
der Direktorin/dem Direktor der Hebammenakademie ordnungsgemäß geladen 
wurden und neben der/dem Vorsitzenden oder deren/dessen Stellvertretung 
mindestens drei weitere Kommissionsmitglieder oder deren/dessen Stellvertretung 
anwesend sind. Die Kommission entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 

(6) Die Kommission entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Diplom 

§ 35. Personen, die die Diplomprüfung mit Erfolg abgelegt haben, erhalten ein 
Diplom, in dem die Berufsbezeichnung „Hebamme“ anzuführen ist. 

§ 36. Nähere Vorschriften über die Art und Durchführung der Prüfungen, die 
Anrechnung von Prüfungen, die Antrittsvoraussetzungen für die Diplomprüfung, 
die Wertung der Prüfungsergebnisse, die Voraussetzungen, unter denen eine 
Prüfung oder ein Ausbildungsjahr wiederholt werden kann, die Anzahl der 
Wiederholungsmöglichkeiten sowie über die Form und den Inhalt der 
auszustellenden Zeugnisse und des Diploms sind vom Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz durch Verordnung zu erlassen. 

 

§ 37. (1) … § 37. (1) … 
(2) Die Fortbildungskurse sind, sofern nicht die Erreichung des 

Ausbildungszieles anderes erfordert, am Sitz einer Hebammenakademie oder in 
geburtshilflichen Abteilungen von Schwerpunkt- und Zentralkrankenanstalten unter 
Bedachtnahme auf einen geordneten, zweckmäßigen Kursbetrieb einzurichten. 

 

(3) Fortbildungskurse sind dem Landeshauptmann mindestens sechs Wochen 
vor Beginn anzuzeigen. Dieser hat die Abhaltung eines Kurses binnen sechs 
Wochen nach Anzeige zu untersagen, 

 

§ 40. (1) … § 40. (1) … 
(2) Das Österreichische Hebammengremium hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 
(2) Das Österreichische Hebammengremium hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 
 1. bis 8. …  1. bis 8. … 
  8a. Sorgetragung für den Abschluss einer Gruppenhaftpflichtversicherung; 
 9. …  9. … 

(3) … (3) … 
(4) Das Österreichische Hebammengremium ist im Sinne des 

Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, in der jeweils geltenden Fassung zur 
Ermittlung und Verarbeitung von persönlichen berufsbezogenen Daten der 
Hebammen ermächtigt. Eine Weitergabe dieser Daten ist untersagt. 

(4). Das Österreichische Hebammengremium ist unter Beachtung des 
Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, ermächtigt, im Rahmen 
seines Wirkungsbereichs zur Durchführung der ihnen gesetzlich übertragenen 
Aufgaben 

  1. persönliche berufsbezogene Daten seiner Mitglieder zu ermitteln und 
zu verarbeiten sowie. 

  2. öffentliche Daten seiner Mitglieder zu übermitteln. 

437M
E

 X
X

IV
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
G

Ü
14 von 16

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 41. (1) bis (5) … § 41. (1) bis (5) … 
(6) Das Österreichische Hebammengremium hat innerhalb seines 

Wirkungsbereichs den zuständigen Behörden der anderen EWR-Vertragsstaaten 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur Anwendung der Richtlinie 
2005/36/EG erforderlichen Auskünfte gemäß Abs. 7 zu erteilen. 

(6) Das Österreichische Hebammengremium hat innerhalb seines 
Wirkungsbereichs den zuständigen Behörden der anderen EWR-
Vertragsstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur 
Anwendung 

  1. der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen sowie 

  2. der Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in 
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 

 erforderlichen Auskünfte gemäß Abs. 7, insbesondere im Wege des 
Binnenmarktinformationssystems (IMI), zu erteilen. 

 Bundesgeschäftsstelle 
§ 50a. (1) Die Bundesgeschäftsstelle hat die zur Erfüllung der Aufgaben 

des Österreichischen Hebammengremiums notwendigen fachlichen und 
administrativen Aufgaben zu erbringen. 

(2) Die Bundesgeschäftsstelle hat insbesondere 
 1. die Beschlüsse der Organe des Österreichischen Hebammengremiums 

unparteiisch durchzuführen, 
 2. die von den Organen des Österreichischen Hebammengremiums 

angeforderten Stellungnahmen auszuarbeiten, 
 3. den Organen des Österreichischen Hebammengremiums 

zweckdienliche Vorschläge zu unterbreiten und 
 4. für Information und Beratung der Mitglieder und der 

Landesgeschäftsstellen zu sorgen. 
(2) Die Bundesgeschäftsstelle leitet eine fachkompetente Person, die 

der/dem Präsidentin/Präsidenten gegenüber weisungsgebunden ist. 
(3) Die/Der Leiter/in der Bundesgeschäftsstelle wird auf Vorschlag 

der/des Präsidentin/Präsidenten vom Gremialvorstand ernannt.“ 
. 

Umsetzung von Gemeinschaftsrecht 
§ 61b. Durch dieses Bundesgesetz werden 

Umsetzung von Unionsrecht 
§ 61b. Durch dieses Bundesgesetz werden 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  6. die Richtlinie 2009/50/EG über die Bedingungen für die Einreise und 

den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer 
hochqualifizierten Beschäftigung, ABl. Nr. L 155 vom 18.06.2009 
S. 17; 

 7. die Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in 
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ABl. Nr. L 88 vom 
4.4.2011 S. 45; 

 Entfall der Regelungen über Hebammenakademien 
§ 61d. (1) Der 4. Abschnitt tritt mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

außer Kraft. 
(2) Ausbildungen an Hebammenakademien, die vor Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes begonnen werden, sind nach den vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Bestimmungen fortzusetzen und abzuschließen. 

§ 62a. (1) bis (5) … § 62a. (1) bis (5) … 
 (6) § 8 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013, 

tritt mit 1. April 2013 in Kraft. 
 (7) § 40 Abs. 2 Z 8a, § 41 Abs. 6 Z 2 und § 61b Z 7 in der Fassung des 

Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xx/2013, treten mit 25. Oktober 2013 in Kraft. 
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